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Gegen  das  Erkenntnis  des  Verwaltungsgerichts  Wien  vom  25.04.2022,  unseren

Vertretern zugestellt am 02.05.2022, erheben wir in offener Frist

Beschwerde

an den Verfassungsgerichtshof und führen diese aus wie folgt:

0. Vorbemerkung

In  dieser  Beschwerde  geht  es  um Klimaschutz,  genauer  um konkrete  beantragte

Maßnahmen zur Linderung der drohenden Klimakrise. 

Diese Klimakrise ist für uns alle eine Herausforderung. Sie konfrontiert uns mit der

Notwendigkeit von Veränderungen, die ua auch unseren eigenen bisherigen Way of

Life in Frage stellen. Deshalb neigen wir alle zu einer kognitiven Dissonanz zwi -

schen der  abstrakten Bejahung von Klimaschutz einerseits  und der Anerkennung

der Notwendigkeit von konkreten Gegenmaßnahmen (mit Auswirkungen auch auf

das eigene Leben) andererseits (vgl Bericht ORF vom 27.04.2022 anbei). 

Die jüngsten Erkenntnisse zum voranschreitenden Klimawandel (vgl Bericht ORF

04.04.2022 anbei) sind jedoch so eindeutig und zeigen die Notwendigkeit zum Ge-

gensteuern so klar  auf,  dass eine Konfrontation mit  dieser kognitiven Dissonanz

höchste Priorität hat. 

Nicht ohne triftigen Grund hat zuletzt der Generalsekretär der Vereinten Nationen,

Antonio Guterres,  anlässlich der Vorstellung des jüngsten IPCC-Berichts  Anfang

April dieses Jahres eindringlich zum Handeln aufgerufen. Die Eskalation der Kli -

makrise führt inzwischen dazu, dass weltweit anerkannte Klimawissenschafter, die

sonst in Hörsälen und nicht auf der Straße zu Hause sind, zu aktiven Klimaaktivis-

ten werden (vgl Bericht ORF vom 05.05.2022 anbei) und öffentliche Universitäten

von der Bundesregierung ein radikales und sofortiges Umdenken fordern (Bericht

ORF vom 09.05.2022 anbei). 

In dieser Beschwerde rufen wir die erkennenden Verfassungsrichter um Hilfe bei

der Umsetzung von Klimaschutzmaßnahmen in Österreich an. Wir bitten bei dieser

Prüfung  zu  bedenken,  dass  wir  mit  unseren  Handlungen  (und  Nichthandlungen)

Verantwortung für unsere Kinder und deren Kinder tragen.  
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1. Verletztes Recht

Wir werden durch das angefochtene Erkenntnis in unserem  verfassungsgesetzlich

gewährleistetet Recht auf Leben   nach Art 2 MRK und nach Art 2 EU-GRC verletzt.

2. Sachverhalt

Der Sachverhalt wird im angefochtenen Erkenntnis in der Darstellung des Verfah -

rensgangs (auf den Seiten 2 bis 33 des angefochtenen Erkenntnis) festgestellt (Fest -

stellung dieses Sachverhalts auf Seite 33). Hier die wesentlichen Fakten: 

2.1             Die Beschwerdeführer   

Der 1. Antragsteller lebt in Wien und ist dort aufgrund seiner körperlichen Disposi -

tion  (Lungeninfarkt,  Herzinfarkt,  koronäre  Dreigefäßerkrankung)  einer  erhöhten

Gesundheitsgefährdung durch sommerliche Hitze ausgesetzt. 

Die 2. Antragsstellerin wird aufgrund ihres derzeit noch jugendlichen Alters und

der damit erwartbaren Restlebenszeit im Laufe ihres Lebens gravierend unter den

Folgen der Klimakrise zu leiden haben. 

Die 3. Antragstellerin ist eine Gemeinde in der Steiermark, deren Gemeindebürger

einem erhöhten geologischen Risiko von Murenabgängen und Bergstürzen durch

klimawandelbedingte Starkregenereignisse ausgesetzt sind. 

Die 4. Antragstellerin ist Landwirtin. Durch klimabedingt stärkere Dürren entstehen

ihr wirtschaftliche und ökologische Schäden,  die sich auf  die landwirtschaftliche

Produktivität und damit auf die Lebensmittelbereitstellung auswirken. 

Der 5. Antragsteller ist ein Verein iSd Vereinsgesetz und eine anerkannte Umwelt-

organisation iSd § 19 Abs 7 UVP-G.1 Er bezweckt ua den Schutz der Umwelt, den

Schutz der Gesundheit und die Vorbeugung von Katastrophen.2

1 Anerkennungsbescheid: BMLFUW-UW.1.4.2/0035-V/1/2005 vom 17.5.2005.

2 Vgl mehr unter https://www.global2000.at/ueber-global-2000. 

https://www.global2000.at/ueber-global-2000
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2.2             Die Klimakrise  

Anthropogene Emissionen von Treibhausgasen führen zu einer ansteigenden Kon-

zentration dieser Treibhausgase in der Atmosphäre und durch den Treibhausgasef -

fekt  zu  einem  signifikanten  Anstieg  der  globalen  Durchschnittstemperatur.  Die

Emission  von  Treibhausgasen  entsteht  ganz  überwiegend  durch  das  Verbrennen

fossiler Energieträger. 

In  Österreich  beträgt  der  durchschnittliche  Temperaturanstieg  bereits  ca.  2  Grad

(vgl Ausdruck von Website ZAMG anbei). 

Der Anstieg der globalen Durchschnittstemperatur (und der überproportionale An-

stieg der Durchschnittstemperatur in Österreich) führt zu Hitzewellen, zu Trocken-

heit und zu Extremwetterereignissen. Der Temperaturanstieg führt auch zu Folgen

(Abschmelzen Eismassen auf Festland und Auftauen von Permafrostböden, etc), die

den Temperaturanstieg ihrerseits weiter beschleunigen (geringere Sonnenreflexion

ohne Festlandeis, Freisetzung von Methan aus Permafrostböden, etc).  

Gemäß IPCC-Berichten ist zu befürchten, dass im Fall einer Erhöhung der globalen

Durchschnittstemperatur um mehr als 1,5 Grad Kipp-Punkte überschritten werden,

die die Erde mittelfristig weitgehend unbewohnbar machen werden. Gemäß jüngs -

ten  Erkenntnissen  könnte  diese  globale  Durchschnittstemperaturerhöhung  bereits

bis 2026 erstmals überschritten werden (s. Bericht in ORF vom 10.05.2022 anbei).

Durch die Klimakrise werden also das Leben und die Gesundheit von Menschen in

Österreich gefährdet und wird die Umwelt belastet.3

2.3             Die konkrete Gefährdung der Beschwerdeführer durch die Klimakrise  

Die Beschwerdeführer werden durch diese Klimakrise jeweils unmittelbar in ihrem

Recht auf Leben gefährdet: 

 Der  1.  Beschwerdeführer  unterliegt  auf  Grund  seiner  Vorerkrankungen  (Lun-

geninfarkt, Herzinfarkt, koronare Dreigefäßerkrankung) einem besonders erhöh-

ten Risiko von gesundheitlichen Folgen durch Hitzeeinwirkung. Die Hitzebelas-

tung wird insbesondere in städtischen Gebieten wie Wien massiv ansteigen. Für

3 Vgl näher in unserem Antrag an die belangte Behörde vom 11.05.2021. 



5

den 1. Antragsteller sind die klimawandelbedingten Hitzeereignisse lebensbedro-

hend. 

 Die 2. Beschwerdeführerin wird auf Grund ihrer Jugend im Laufe ihres restlichen

Lebens unter mehreren Folgen der Klimakrise zu leiden haben, sodass sie bei un-

gebremstem Voranschreiten des Klimawandels absehbar in Leben und Gesund-

heit bedroht sein wird. 

 Die 3. Beschwerdeführerin ist aufgrund der geologischen Disposition ihrer Lage

bei Starkregenereignissen einer signifikanten Gefahr von Hangrutschungen und

Muren ausgesetzt. In Zukunft werden derartige Extremereignisse häufiger ausfal-

len. Das gefährdet die Gemeindebürger der 3. Antragstellerin in Leib und Leben. 

 Die  4.  Beschwerdeführerin  wird  durch  Trockenheit  auf  Ackerkulturen  in  ihrer

wirtschaftlichen Existenz gefährdet. Es ist zu befürchten, dass diese Ernteausfälle

durch das Voranschreiten der weiteren Auswirkungen der Klimakrise weiter zu-

nehmen werden. Das wird die Lebensmittelversorgungssicherheit bedrohen und

viele Menschen, daranter auch die 4. Beschwerdeführerin in ihrem Recht auf Le-

ben bedrohen. 

 Die 5. Beschwerdeführerin nimmt als anerkannte Umweltorganisation in Öster-

reich das Interesse aller von der Klimakrise bedrohten Menschen an der Vermei -

dung einer weiteren Verschärfung der Klimakrise war. Sie stützt sich dabei auf

Art 9 Abs 3 der Aarhus-Konvention und das Aarhus-Beteiligungsgesetz 2019. 4  

Das angefochtene Erkenntnis hat diesen schon in unserem Antrag vom 11.05.2021

dargelegten  Sachverhalt  seiner  rechtlichen  Beurteilung  zugrunde  gelegt  (vgl  Er -

kenntnis Seite 33). Diese Tatsachen gelten daher als festgestellt. 

4 BGBl I Nr 73/2018. Vgl dazu auch EUGH Protect und Slowakischer Braunbär I. 
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3. Beschwerdegründe

3.1             Antragsinhalt  

Mit Eingabe vom 11.05.2021 beantragten wir, die Bundesministerin für Digitalisie -

rung und Wirtschaftsstandort möge   iSd § 69 GewO zur Vermeidung einer Gefähr-

dung von Leben und Gesundheit von Menschen durch die Klimakrise  und zur Ver-

meidung von Belastungen der Umwelt durch die Klimakrise eine Verordnung erlas  -

sen. 

Diese (im Antrag konkret vorformulierte) Verordnung möge den Verkauf 

 von festen Brennstoffen aus fossiler Herkunft mit Wirkung ab 1.1.2025,

 von Heizöl aus fossiler Herkunft mit Wirkung ab 1.1.2030,

 von Treibstoffen aus fossiler Herkunft mit Ausnahme für die Luftfahrt mit

Wirkung ab 1.1.2035 und

 von  Treibstoffen  aus  fossiler  Herkunft  für  die  Luftfahrt  mit  Wirkung  ab

1.1.2040 

verbieten. 

Gemäß § 69 Abs             1 GewO       kann die Bundesministerin für Digitalisierung und Wirt-

schaftsstandort  zur Vermeidung einer Gefährdung von Leben und Gesundheit von

Menschen oder  zur  Vermeidung von Belastungen der  Umwelt durch Verordnung

festlegen kann,  welche        Maßnahmen die  Gewerbetreibenden hinsichtlich der Wa      -  

ren, die sie verkaufen, zu treffen haben  .5 

Bei den antragsgegenständlichen Produkten handelt es sich durchwegs um Waren,

die  die  Gewerbetreibenden des  Gewerbes  Mineralölhandel und  des  Gewerbes

Tankstellen verkaufen. 

Wir legten im Antrag dar, aus welchen Gründen die Antragsteller (Beschwerdefüh-

rer) überdurchschnittlich durch die Auswirkungen der Klimakrise bedroht sind (s.

Sachverhalt oben) und verwiesen auf die Rechtsprechung des VwGH zum Luftrein -

5 Neben dieser einzelgesetzlichen Verordnungsermächtigung des § 69 GewO ermächtigt freilich auch Art
18  Abs  2  B-VG  alle  Behörden  innerhalb  ihres  Wirkungsbereichs  zur  Erlassung  von  Durchführungs -
verordnungen.
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halterecht,6 derzufolge ein Antrag auf Erlassung einer Verordnung   auf ein sich aus

dem Unionsrecht ergebendes subjektives Recht gestützt werden kann,  auch wenn

das nationale Recht eine solche Anspruchsgrundlage nicht vorsieht  . 

Wir führten aus, dass die völkerrechtliche7 und unionsrechtliche8 Verpflichtung zur

Reduktion  von  Treibhausgasemissionen  mit  der  unionsrechtlichen  Verpflichtung

zur Luftreinhaltung9 vergleichbar sei und die Rechtsprechung des VwGH zum Be-

stehen eines Anspruchs auf Erlassung einer Verordnung daher auch auf die Reduk-

tion von Treibhausgasemissionen anwendbar sei. 

Wir  führten  aus,  dass  sich das  subjektive  Recht  der  Antragsteller  (nunmehr  Be-

schwerdeführer) auf  Maßnahmen zur Reduktion von Treibhausgasemissionen aus

drei Rechtsquellen ableite (von denen jede für sich ein subjektives Recht gewähre):

 Aus sekundärem Unionsrecht,  nämlich aus der VO 2018/842 (Effort  Sharing

Regulation, Lastenteilungsverordnung),

 aus dem verfassungsgesetzlich gewährleisteten  Recht auf Leben gemäß Art             2  

MRK   und 

 aus dem unionsrechtlichen und verfassungsgesetzlich gewährleisteten 10 Recht

auf Leben gemäß Art             2 der Europäischen Grundrechts Charta.      11  

Zum verfassungsgesetzlich gewährleisteten Recht auf Leben nach Art 2 MRK führ -

ten wir aus, dass dieses Recht auf Leben als  Pflicht für den Staat ausgestaltet sei,

das menschliche Leben durch Gesetz zu schützen  . Der Staat sei danach verpflichtet,

das Recht auf Leben sowohl vor Eingriffen durch Privatpersonen als auch vor Ein -

griffen durch den Staat selbst zu schützen.12 Der Staat sei danach auch verpflichtet,

das Leben der Bevölkerung  vor Naturgefahren, negativen Umwelteinflüssen oder

6 VwGH 28.05.2015,  Ro 2014/07/0096 unter  Verweis  auf  EuGH 19.11.2014,  C-404/13 (Client  Earth)  und
VwGH 19.02.2018, Ra 2015/07/0074, RdU 2018, 211. 
7 Übereinkommen von Paris, BGBl III Nr 197/2016. 
8 Art 4 der Verordnung (EU) 2018/842 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 30. Mai 2018 zur Fest-
legung verbindlicher Jahresziele für die Reduzierung der Treibhaugasemissionen im Zeitraum 2021 bis 2030 als
Beitrag zu Klimaschutzmaßnahmen zwecks Erfüllung der Verpflichtungen aus dem Übereinkommen von Paris
sowie zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 525/2013, Abl 2018 L 156/26 (Effort Sharing Regulation). 
9 Richtlinie 2008/50/EG des Europäischen Parlaments unddes Rates vom 21.05.2008 über Luftqualität und sau-
bere Luft für Europa (Luftqualitäts-RL).
10 Vgl VfGH 14.03.2012, VfSlg 19.632. 
11 ABl 18.12.2000, C 364/1 und Art 6 EUV. 
12 Grabenwarter/Pabel, Europäische Menschenrechtskonvention, 173 Rz 18 mwN. 
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sonstigen äußeren Umständen zu schützen  . Gefordert sei ein effektiver Schutz des

Lebens.13 

Wir legten dar, dass die Klimakrise das Leben und die Gesundheit von Menschen in

Österreich,  darunter  jene  der  Antragsteller,  bedrohe,  und der  Staat  daher  gemäß

dem Grundrecht auf Leben verpflichtet sei,  zum Schutz der Antragsteller   (und der

übrigen  Bevölkerung)  Maßnahmen  gegen  die  Klimakrise  zu  ergreifen  .  Diese

Schutzpflicht des Staates begründe ein subjektives Recht der Schutzunterworfenen.

Daraus ergebe sich ein subjektives Recht der Antragsteller, sodass die Vorausset -

zung für die Erlassung der beantragten Verordnung iSd Rechtsprechung des VwGH

gegeben sei. 

3.2             Begründung im angefochtenen Erkenntnis und Kritik daran   

Das angefochtene Erkenntnis hält unserer Berufung auf Verfassungsrecht (in Pkt 6.

der  Entscheidungsbegründung)  zunächst  entgegen,  dass  laut  VfGH  26.04.2010,

G 28/10  die (gänzliche) Untätigkeit des Gesetzgebers nicht über einen Antrag ge -

mäß Art 140 Abs 1 B-VG releviert werden könne, und dies analog auch für einen

generell-abstrakten Akt der Verwaltung gelte (angefochtenes Erkenntnis  Seite 39

oben). 

Dazu ist zunächst zu sagen, dass es hier nicht um einen Antrag nach Art 140 B-VG

geht.  Der  Beschluss  G  28/10  betrifft  auch  einen  gänzlich  anderen  Sachverhalt

(nämlich die Abweisung eines Verfahrenshilfeantrags zur Einbringung eines Indivi -

dualantrags auf Aufhebung der ausschließlich an Beamte gerichteten Regelung des

StGB betreffend den Missbrauch der Amtsgewalt und zur Einbringung einer Klage

gegen einen Organwalter des Landesgerichts für Strafsachen Wien). 

Es geht hier auch nicht um Gesetzgebung, sondern um ein subjektives Recht auf Er-

lassung  einer  Verordnung  durch  eine  Behörde  .  Die  zitierte  Rechtsprechung  des

VfGH ist daher nicht einschlägig. Rechtsprechung des VfGH zur Untätigkeit einer

Verwaltungsbehörde trotz Bestehens einer verfassungsrechtlichen Schutzpflicht des

Staates liegt bislang nicht vor. 

13 Grabenwarter/Pabel, aaO mit Verweis auf  Holoubek, Grundrechtliche Gewährleistungspflichten, 1997, S.
288 ff. Vgl dazu auch das Urteil des deutschen Bundesverfassungsgerichts vom 24.03.2021 zu 1 BvR 2656/18
ua, das bereits ausdrücklich aussprach, dass die Schutzpflicht des Staates auch die Verpflichtung umfasse, Leben
und Gesundheit vor den Gefahren des Klimawandels zu schützen (Leitsatz 1). 



9

Das angefochtene Erkenntnis meint sodann (auf Seite 39 Mitte), dass  für Verwal-

tungsgerichte  aufgrund innerstaatlichen Rechts  […] keine gesetzliche Zuständig-

keit [besteht] Behörden zur Erlassung von Verordnungen zu verpflichten. 

Das angefochtene Erkenntnis räumt zwar ein, dass dieser Grundsatz von den in der

Rechtsprechung des VwGH demonstrativ angeführten Fällen, in denen ihre Befas  -

sung mit Verfahren zur Frage nicht erfüllter Verpflichtungen von Behörden zur Er  -

lassung von Verordnungen möglich ist  , durchbrochen wird (Seite 39 Mitte), bleibt

aber jede Begründung dafür schuldig, warum der hier festgestellte Sachverhalt kei -

ne solche Durchbrechung rechtfertige. 

Das  angefochtene  Erkenntnis  meint,  dass  eine  ausdrückliche  Ermächtigung eine

solche Verpflichtung mit einem feststellenden Erkenntnis auszusprechen  fehle und

dass ein feststellendes Erkenntnis nicht vollstreckbar wäre. 

Einerseits übersieht diese Begründung, dass hier gar kein feststellendes Erkenntnis

beantragt wurde, sondern vielmehr die Erlassung einer konkreten Verordnung  . An-

dererseits kann diese Entscheidungsbegründung auch nicht die inhaltliche Ausein-

andersetzung mit  der Frage ersetzen, ob hier ein  vom VwGH demonstrativ ange-

führter Fall einer nicht erfüllten Verpflichtung einer Behörde vorliegt oder nicht. 

Ein ebensolcher Fall liegt hier vor. Der Anspruch auf Erlassung einer Verordnung

setzt nach der Rechtsprechung des VwGH (lediglich) voraus, dass ein subjektives

Recht der Antragsteller besteht. Es ist wohl unstrittig,  dass verfassungsgesetzlich

gewährleistete Rechte subjektive Rechte vermitteln.14  

Unserer Berufung auf die GRC hält die Entscheidungsbegründung (in ihrem Pkt 7.)

sodann entgegen,  dass  sich  ein rechtlich fassbarer  unmittelbarer  Zusammenhang

zwischen den […] globalen klimatischen Veränderungen und einer aus Art 2 GRC

ableitbaren  Schutzpflicht  des  Staates  zur  Setzung  konkreter  Maßnahmen  zum

Schutz des Lebens […] nicht nachweisen   lasse (Seite 40 oben). 

Wir fragen uns was das angefochtene Erkenntnis hier mit  Zusammenhang und mit

dem Nachweis eines Zusammenhangs meinen könnte. Meint das Erkenntnis, dass

klimatische Veränderungen durch Setzung staatlicher Maßnahmen nicht beeinflusst

werden könnten? Diese These wäre freilich falsch.  Der Staat verfügt am ehesten

14 Vgl etwa VfGH 16.03.2005, VfSlg 17.507.
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über die Möglichkeit klimatische Veränderungen durch hoheitliche Maßnahmenan-

ordnung zu beeinflussen. 

Oder meint das Erkenntnis gar, dass  klimatischen Veränderungen  überhaupt nicht

anthropogen seien und deshalb außerhalb der Ingerenz menschlichen Handelns lä -

gen?  Diese  These  würde  freilich  der  anerkannten  Naturwissenschaft  wiederspre-

chen. In beiden Fällen überzeugt diese Begründung des angefochtenen Erkenntnis -

ses daher nicht. 

Das angefochtene Erkenntnis räumt sodann aber immerhin ein, dass  sich (bei ver  -

gleichbarer Problematik  ) etwa in der Rechtsprechung zu dem in Art 2 MRK nor-

mierten Recht auf Leben […] eine  Schutzpflicht in Bezug auf die Abwendung von

Naturkatastrophen und -gefahren   ableiten lasse (Erkenntnis Seite 40 oben).15 

Das Erkenntnis meint aber, dass  sich  diese Schutzpflicht  offenkundig nur auf ört-

lich  begrenzte  Gefahren  beziehe.  Auch  für  diese  behauptete  Einschränkung  der

Schutzpflicht  auf  örtlich  begrenzte  Gefahren  bleibt  das  angefochtene  Erkenntnis

jede Begründung schuldig. 

Für eine solche Einschränkung auf örtlich begrenzte Gefahren bestehen auch weder

Anhaltspunkte  in  der  Rechtsprechung  noch  sachliche  Gründe.  Eine  solche

Einschränkung würde dem verfassungsgesetzlich gewährleisteten Recht auf Leben

vor dem Hintergrund der akut drohenden Klimakrise nicht gerecht werden:  

Warum sollte sich die aus Art 2 MRK (und ebenso aus Art  2 EU-GRC) ergebende

Schutzpflicht des Staates nur auf örtlich begrenzte Gefahren beziehen? Die Bedro-

hung des Lebens wird nicht dadurch geringer, dass diese Bedrohung nicht nur ört-

lich begrenzt stattfindet, sondern in globalem Maßstab. Die Beschwerdeführer be-

anspruchen freilich auch gar  keine globalen Maßnahmen der belangten Behörde.

Sie beanspruchen nur Maßnahmen der belangten Behörde mit Rechtswirkung für

Österreich  .  

Außerdem ist daran zu erinnern, dass sich die Klimakrise gerade in Naturkatastro-

phen und -gefahren manifestiert. Gerade wenn man eine Schutzpflicht zur Abwen-

dung von  Naturkatastrophen und -gefahren  bejaht, muss man diese Schutzpflicht

auf das Abwenden einer Hauptursache für solche Naturkatastrophen und -gefahren,

15 Hervorhebungen nicht im Original. 
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nämlich die Emission von Treibhausgasen und die dadurch verursachte Klimakrise

anwenden.  

Die Schutzpflicht des Staates besteht insbesondere zur Sicherung des Rechts auf

Leben.16 Sie umfasst ua Schutzmaßnahmen bei Lebensgefährdung durch äußere Er-

eignisse.17 Die Gefährdung des Lebens der Beschwerdeführer (und der Bürger der

3. Beschwerdeführerin) durch die akut drohende Klimakrise ist inzwischen ausrei-

chend verdichtet  und konkretisiert.  Der Staat  kann auch erkennen,  dass eine Ge-

fährdung des Lebens vorliegt. Daher besteht hier eine  Handlungspflicht des Staa-

tes.18 

Die Schutzpflicht des Staates umfasst sohin auch die Verpflichtung, Leben und Ge  -

sundheit  vor  den  Gefahren  des  Klimawandels  zu  schützen  und  verpflichtet  den

Staat zum Klimaschutz  . Für Deutschland hat dies das deutsche Bundesverfassungs-

gericht (gestützt auf das zu Art 2 MRK und Art 2 GRC analoge Grundrecht nach

Art 2 GG) bereits ausdrücklich ausgesprochen.19 Wir bitten nun auch den VfGH zu

dieser Frage klare Worte zu finden.  

Entgegen dem angefochtenen Erkenntnis meinen wir sohin, dass uns die pflichtwid-

rige  Nichterlassung der beantragten Verordnung durch die zuständige Ministerien

und die Abweisung unseres auf die Erlassung dieser Verordnung gerichteten Begeh-

rens durch das angefochtene Erkenntnis in unserem verfassungsgesetzlich gewähr-

leisteten Recht auf Leben nach Art 2 MRK und Art 2 GRC verletzt. 

Zur Wahrung des verfassungsgesetzlich gewährleisteten Rechts auf Leben hätte das

angefochtene Erkenntnis unserer Beschwerde stattgeben und die beantragte (auf die

Vermeidung einer Gefährdung von Leben und Gesundheit iSd § 69 Abs 1 GewO

gestützte)  Verordnung  an  Stelle  der  ursprünglich  angerufenen  Behörde  erlassen

müssen. 

16 Vgl dazu Grabenwarter/Pabel, Europäische Menschenrechtskonvention, 158f Rz 5 mit Verweis auf EGMR
18.06.2002, Önerjidiz ./. TUR, Nr. 48939/99, Z. 146, Callies, Ansätze zur Subjektivierung von Gemeinwohlbe-
langen im Völkerrecht – Das Beispiel des Umweltschutzes, ZUR 2000, S. 246 (250) und Wiesbrock, Internatio-
naler Schutz der Menschenrechte vor Verletzung durch Private, 1999, S. 84 ff, sowie Grabenwarter/Pabel, Eu-
ropäische Menschenrechtskonvention, 173 mit weiteren Nachweisen in Fn 84. 
17 Grabenwarter/Pabel, Europäische Menschenrechtskonvention, 177 Rz 23.
18 Vgl zu diesen Kriterien Grabenwarter/Pabel, Europäische Menschenrechtskonvention, 177 Rz 23 mit 
weiteren Nachweisen in Fn 117.
19 Urteil des deutschen Bundesverfassungsgerichts vom 24.03.2021 zu 1 BvR 2656/18 ua, Leitsatz 1. und 2.
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4. Begehren

Wir beantragen, der Verfassungsgerichtshof wolle das angefochtene Erkenntnis we -

gen Verletzung verfassungsgesetzlich gewährleisteter Rechte aufheben und an das

Verwaltungsgericht Wien, eventualiter an die belangte Behörde, zur unverzüglichen

neuerlichen Entscheidung zurückverweisen sowie uns Kostenersatz zusprechen.

Wien am 31.05.2022

Dipl.-Ing. Peter Fliegenschnee

Klara Kornelia Butz

Gemeinde Stanz im Mürztal

Monika Jasansky

GLOBAL 2000 – Friends of the Earth Austria


